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GEMEINDE GOMARINGEN 
Landkreis Tübingen 

 
Gebührenordnung 

für den Festplatz im Madach - Hägle 
 

vom 18.05. 1983 
 

i.d.F. vom 30.10.2001 
 
 
 

1. Festplatzmiete 
 

Für die Benützung des Festplatzes im Madach - Hägle wird folgende Miete erhoben: 
 
Für 1 Tag 51,00 € 
Für 2 Tage 76,50 € 
Für 3 Tage 102,00 € 
Für jeden weiteren Tag 25,50 € 
 
Die Miete ist vor Inanspruchnahme der Festplatzbenutzung fällig. 
 
 

2. Nebenkosten 
 

Die Kosten für Wasser und Strom werden nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet. 
 
 

3. Kaution 
 

Von Schaustellern und schaustellerähnlichen Betrieben wird vor Benutzung des 
Festplatzes eine Kaution von 350,00 € erhoben. Die Kaution wird nach der Benützung 
des Festplatzes zurückerstattet, wenn keine Schäden entstanden sind. Die Kaution 
wird von örtlichen Vereinen und Vereinigungen, die Schausteller bzw. 
schaustellerähnliche Betriebe für eine Vereinsveranstaltung verpflichten, nicht erhoben. 
 
 

4. Gebühren der Vereine und Vereinigungen 
 

Örtlichen Vereinen und sonstigen Vereinigungen werden die Festplatzmiete und die 
Nebenkosten mit dem freiwilligen Zuschuss der Gemeinde verrechnet. 
 
 

5. Inkrafttreten 
 

Die Gebührenordnung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


